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Anlage 2
Prüfungsniederschrift 

 
Vor- und Zuname  
Geburtsdatum/-ort  
Ausbildungsbehörde  
 
hat sich der vorgeschriebenen Abschlussprüfung gemäß der Verordnung über die  
Abschlussprüfung für den Ausbildungsberuf zur/zum Verwaltungsfachangestellten im Lande NRW  
-Fachrichtung Landes- und Kommunalverwaltung- (APO Verwaltungsfachangestellte) vom 11. Juni 2014 
i.V.m. der Verordnung über die Berufsausbildung zur/zum Verwaltungsfachangestellten vom 19. Mai 
1999 (BGBl. I S. 1029) unterzogen. 
 
 
Dem Prüfungsausschuss gehörten an: 

Vorsitzender 
   Beisitzer 
  Beisitzer 
  Beisitzer 
  Beisitzer  
  Beisitzer 
 

 
Die beiliegende Bescheinigung, aus dem die Einzelleistungen des Prüflings hervorgehen, ist 
Bestandteil dieser Niederschrift 
 
Als Gesamtergebnis der Prüfung wurde die Note              festgesetzt. 
 

Bemerkungen: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Beim Bestehen der Prüfung 

Das Prüfungsergebnis ist dem Prüfling bekanntgegeben worden. Das Prüfungszeugnis 
wurde ihm ausgehändigt.  
 
Das Prüfungszeugnis wird dem Prüfling über die Ausbildungsstelle übersandt. 

 

Beim Nichtbestehen der Prüfung 

   Dem Prüfling wurde bekanntgegeben, dass die Prüfung frühestens in _____ Monaten 
wiederholt werden kann, und dass er die schriftliche Prüfung in den folgenden 

Prüfungsfächern nicht zu wiederholen braucht, wenn er es beantragt. 
 

            
.  
 
 
   

…………….., den                                    

           Der Prüfungsausschuss beim 

                          ……………………………..  

  

    (Vorsitzende/Vorsitzender) 
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